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Hygienemaßnahmen sind immer einzuhalten! 

 

 Mind. 1 m Abstand halten  

 Regelmäßiges Händewaschen 

 Regelmäßiges Desinfizieren 

 Kein Körperkontakt 

 Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen – keine Visiere! 

 Auf Atemhygiene achten (in Ellbogen niesen, Taschentuch nur einmal verwenden, …) 

 Krank zuhause bleiben und Hausarzt verständigen 

 

Ausgangsbeschränkungen :  (vorerst  befr i stet  b is  Ab lauf des  06.12 .2020)  

Das Verlassen des e igenen pr ivaten  Wohnbereichs  und das Verwei len außerhalb  

desselben  i st  b is  auf  fo lgende Ausnahmen untersagt .   

Es gibt nur fünf Ausnahmen: 

 Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum 

 Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen sowie Ausübung familiärer 

Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten. 

 Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, wie insbesondere 

der  Kontakt   

 mit dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner, 

 Einzelnen engsten Angehörigen 

 Einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt 

gepflegt wird. 

 die Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens, 

 die Deckung eines Wohnbedürfnisses, 

 die Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse, wie Friedhofsbesuche und individuelle Besuche von 

Orten der Religionsausübung 

 die Versorgung von Tieren, 

 berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke, sofern dies erforderlich ist, 

 Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung, 

 Zur Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen oder gerichtlichen Wegen, 

 zur Teilnahme an gesetzlich vorgesehenen Wahlen und zum Gebrauch von gesetzlich vorgesehenen 

Instrumenten der direkten Demokratie 

 zum Zweck des Betretens von Orten und Kundenbereichen von Betriebsstätten, deren Betreten nach 

dieser Verordnung zulässig ist und 

 zur Teilnahme an in der Verordnung aufgezählten Veranstaltungen 

 

Ab 17.  November 2020 gi lt  für volkskulturel le Vereine und Gruppen:  

 

Grundsätzlich sind Zusammenkünfte von Vereinsmitgliedern  untersagt!  

 

Ausgenommen sind unbedingt unaufschiebbare  Vorstandssitzungen mit den 

notwendig,  in den Statuten festgelegten Vorstandsmitgl iedern,  sofern eine digitale 

Form nicht möglich ist .  Die Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln sind 

einzuhalten!  

 

Vorzugsweise sollen Vorstandssitzungen mittels Videokonferenz abgehalten werden.  
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Proben, künstlerische Darbietungen, Veranstaltungen, Ausrückungen, 

Vereinsabende, Vereinstreffen sind im ehrenamtlichen Bereich vorerst bis 

6. Dezember 2020 nicht erlaubt!  

 

 

Spezielle Fragen aus dem volkskulturellen Bereich  

 

Sind Proben, Aufführungen, Konzerte,  Ausrückungen, Vereinsabende, Vereins -
treffen im Ehrenamt erlaubt?  Nein 
 
Dürfen Vereinsmitgl ieder an kirchl ichen Ausrückungen tei lnehmen?  Nein -  
Ausgenommen sind Begräbnisse, sofern die maximale Anzahl der Trauergäste von 50 Personen nicht 
überschritten wird und gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand 
von mindestens einem Meter eingehalten und ein MNS getragen wird. Jedes einzelne 
Vereinsmitglied, das an dem Begräbnis teilnimmt, zählt zu den max. 50 Teilnehmern. 
 
Dürfen Hochzeiten abgehalten werden?   
Es ist möglich, am Standesamt zu heiraten. Hochzeitsfeiern sind untersagt. 
 
Dürfen Begräbnisse stattfinden?  Ja, mit max. 50 Personen.  
Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens 
einem Meter einzuhalten und ein MNS zu tragen. 
 
Dürfen Kurse und Fortbi ldungen durchgeführt werden?  Nein 

Dürfen Adventmärkte durchgeführt werden?  Nein 

 

Dürfen sich Vereinsmitgl ieder in privaten Wohnräumen treffen?  Nein 

 

Dürfen sich Vereinsmitgl ieder im öffentl ichen Raum, im Freien treffen?  Nein 

 

Dürfen Hausbesuche im Privathaus durch 

Krampusse/Nikolaus/Perchten/Anklöckler stattfinden?  Nein 

 

Dürfen Hausbesuche im Garten eines Privathauses durch 

Krampusse/Nikolaus/Perchten/Anklöckler stattfinden?  Nein 
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Auszug aus der COVID -19 Verordnung für Veranstaltungen  vom 14.11.2020 
 
§12.(1)  Das Ver lassen des e igenen pr ivaten  Wohnbere ichs  und der  Aufenthalt  außerhalb 
des e igenen pr ivaten Wohnbere ichs  zum Zweck  der  Tei lnahme an Veransta ltungen ist  
nur  für  fo lgende Ver ansta ltungen zu läss ig:  
 

1. unaufschiebbare berufliche Zusammenkünfte, wenn diese zur Aufrechterhaltung der beruflichen 
Tätigkeiten erforderlich sind und nicht in digitaler Form abgehalten werden können, 

2. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz1953, BGBl. Nr.98/1953, 
3. 3.Veranstaltungen zur Religionsausübung, 
4. unaufschiebbare Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien, sofern eine Abhaltung in 

digitaler Form nicht möglich ist, 
5. unaufschiebbare Zusammenkünfte von statutarisch notwendigen Organen juristischer  Personen, 

sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist, 
6. unaufschiebbare Zusammenkünfte gemäß dem  Arbeitsverfassungsgesetz,  BGBl.  Nr.22/1974, sofern 

eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist, 
7. Begräbnisse mit höchstens 50Personen, 
8. Proben und künstlerische Darbietungen ohne Publikum, die zu beruflichen Zwecken erfolgen, 
9. Zusammenkünfte zu unbedingt  erforderlichen  beruflichen  Aus-und  Fortbildungszwecken,  zur 

Erfüllung  von  erforderlichen  Integrationsmaßnahmen  nach  dem  Integrationsgesetz,  BGBl.I 
Nr.68/2017,  und  zu  beruflichen  Abschlussprüfungen,  sofern  eine  Abhaltung  in  digitaler  Form 
nicht möglich ist. 

(2 )   Beim Betreten von Orten zum Zwec k der   Tei lnahme  an  Veranstaltungen  gemäß  
Abs.1  i s t  gegenüber Personen,  d ie n icht  im gemeinsamen Haushalt  leben,  e in  Abstand  
von  mindestens einem Meter  einzuha lten  und   eine   den  Mund -und  Nasenbereich   
abdeckende  und  eng   anl iegende  mechan ische Schutzvorr ichtung zu t ragen.  
 
(3 )  Bei  Proben und künst ler i schen Darb ietungen  gemäß Abs.1 Z8 ge lten §6  und §9 Abs.3 
letzter  Satz  s inngemäß.   Basierend auf einer  Ris ikoana lyse  i st  e in   dem  Stand   der   
Wissenschaft   entsprechendes COVID -19-Prävent ionskonzept   zur   Min imierung  des  
Infekt ionsr i s ikos  auszuarbeiten  und  umzusetzen.  Zudem ist  ein  COVID -19-Beauftragter  
zu  beste l len .  Das COVID -19-Prävent ionskonzept  hat  insbesondere zu enthalten :  

1. spez if i sche Hyg ienevorgaben,  
2.Regelungen zum Verhalten bei  Auft r eten einerSARS -CoV-2-In fekt ion,  
3.Regelungen betref fend die Nutzung sani tärer  E inr ichtungen,  
4.Regelungen zur  Steuerung des Tei lnehmeraufkommens,  
5.Vorgaben zur  Schulung der  Tei lnehmer in  Bezug auf Hyg ienemaßnahmen.  

Das COVID -19-Prävent ionskonzept  kann auc h e in  datenschutzkonformes System zur  
Nachvo l l z iehbarkeit  von  Kontakten,  wie beisp ie lsweise ein  System zur  E rfassung von 
Anwesenheiten auf fre iwi l l iger  Basis  der  Te i lnehmer von Proben oder künst ler ischen 
Darb ietungen,  beinhalten.  
 
(4 )  Kann bei  Zusammenkünf ten gemäß Abs.1 Z9 auf  Grund der  E igenart  der  Aus -oder 
Fortbi ldung oder der  In tegrat ionsmaßnahme  

1.der  Mindestabstand von e inem Meter  zwischen Personen und/oder  
2.von Personen  das Tragen einer  den Mund -und Nasenbereich  abdeckenden und 
enganl iegenden mechan ischen Schutzvorr ichtung n icht  e ingehalten werden,  i st  
durch sonst ige geeignete Schutzmaßnahmen das  Infekt ionsr i s iko zu  m in imieren .  

 


